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I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

init innovation in traffic systems SE 
 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Karlsruhe. 

 

 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung bestehender und noch zu 

erwerbender Beteiligungen sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende 

Holdinggesellschaft, insbesondere für Unternehmen im Telematikbereich. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Entwicklung, Produktion, Einsatz und Vertrieb von 

Innovationen aus dem Bereich der Informatik in Transport-, Verkehrs-, Leit- und 

Zahlungssystemen zu betreiben. Hierzu gehören Planung, Entwicklung, Produktion, 

Vertrieb und Betrieb von rechnergestützten und rechnergesteuerten Transport-, 

Verkehrs-, Leit- und Zahlungssystemen und Komponenten dieser Systeme, 

einschließlich Fahrgastinformationen und -unterhaltung (zum Beispiel 

Fahrgastfernsehen), sowie Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Betrieb damit in 

Zusammenhang stehender Hard- und Softwareprodukte. 

 

(3) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, 

dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar zu dienen. Sie kann 

insbesondere auch Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Rechtsform, 

einschließlich Immobiliengesellschaften, erwerben. 
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§ 3 
Bekanntmachungen, Geschäftsjahr 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit nicht das 

Gesetz im Einzelfall etwas Anderes bestimmt. 

 

(2) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

 

 

II. 
Grundkapital und Aktien 

 

 

§ 4 
Grundkapital und Aktien 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.040.000,00 (in Worten: Euro zehn 

Millionen Vierzigtausend). Es wurde in voller Höhe durch Formwechsel der früheren init 

innovative in traffic systems Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Karlsruhe, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 109120, in eine Europäische 

Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) erbracht. 

 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 10.040.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil 

am Grundkapital von je EUR 1,00 (in Worten: Euro eins). 

 

(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber.  

 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.000.000 durch Ausgabe von bis 

zu 5.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von 

Aktien bei Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber der aufgrund der Ermächtigung durch 

die Hauptversammlung vom 19. Mai 2021 ausgegebenen Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen. Die neuen Aktien werden zu dem gemäß der 
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Ermächtigung vom 19. Mai 2021 (Ermächtigung 2021) festgelegten Options- oder 

Wandlungspreis (Ausgabebetrag der Aktie) ausgegeben. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen aus 

Optionsschuldverschreibungen oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund der Ermächtigung vom 19. Mai 2021 bis 

zum 18. Mai 2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder 

Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihren entsprechenden Options- oder 

Wandlungspflichten nachkommen oder die Gesellschaft von einer Ersetzungsbefugnis 

Gebrauch macht. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie durch Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer 

Aktien hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr, festlegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 oder nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrfach 

um bis zu insgesamt 1.004.000,00 durch Ausgabe neuer stimmberechtigter oder 

stimmrechtsloser, auf den Inhaber lautender Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu 

erhöhen („Genehmigtes Kapital 2019“). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen erfolgen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere für folgende Fälle auszuschließen: 

• Für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, in Höhe von bis zu insgesamt 10% 

sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals, sofern 
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der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien 

gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Auf diese 

Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder veräußert werden; 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern und/oder Gläubigern von Wandlungs- 

und/oder Optionsrechten bzw. den Schuldnern von Wandlungs- und/oder 

Optionspflichten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem 

Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- und/oder Optionspflichten 

zustände; 

• für die aufgrund des Bezugsverhältnisses entstehenden Spitzenbeträge; 

• um zusätzliche Kapitalmärkte zu erschließen; 

• für eine im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegende Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen (auch 

wenn neben den Aktien eine Kaufpreiskomponente in bar ausgezahlt wird) oder im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder Verschmelzungen; 

• um bis zu 250.000 neue Aktien als Belegschaftsaktien zu überlassen. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen vom Gesetz 

abweichenden Beginn der Gewinnberechtigung zu bestimmen sowie die weiteren 

Einzelheiten einer Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den 

Ausgabebetrag, der Gattung und das für die neuen Aktien zu leistende Entgelt 

festzusetzen sowie die Einräumung des Bezugsrechts im Wege eines mittelbaren 

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG zu bestimmen.  

 

 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 

2019 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 

Genehmigten Kapital 2019 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen. 
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(6) Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Es können mehrere Aktien 

in einer Urkunde verbrieft werden (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf 

Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 

(7) Den mit der Gründung verbundenen Aufwand (Notar- und Gerichtskosten, Kosten der 

Gründungsprüfung und sonstige Beratungskosten) trägt die Gesellschaft bis zum Betrag 

von EUR 5.000,00. 

 

(8) Den Gründungsaufwand hinsichtlich des Formwechsels der früheren init innovation in 

traffic systems Aktiengesellschaft in die init innovation in traffic Systems SE in Höhe von 

bis zu EUR 500.000,00 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer trägt die Gesellschaft. 

 

 

 

III. 
Leitungsstruktur der Gesellschaft 

 

 

§ 5 
Dualistisches System, Organe der Gesellschaft 

 

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem dualistischen System. Die Organe der 

Gesellschaft sind der Vorstand (Leitungsorgan), der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan) und die 

Hauptversammlung. 
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IV. 
Vorstand 

 

 

§ 6 
Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der 

Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt deren Zahl. 

(2) Der Aufsichtsrat legt die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder, die fünf Jahre nicht 

überschreiten darf, jeweils fest. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands 

sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

 

(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmen gelten als nicht 

abgegebene Stimmen. 

 

(4) Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. Der 

Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

 

§ 7 
Vertretung 

 

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so vertritt jedes Vorstandsmitglied die 

Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem 

Prokuristen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann, falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, einzelnen 

oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Weiterhin kann der 

Aufsichtsrat einem alleinigen Vorstandsmitglied oder, falls der Vorstand aus mehreren 

Personen besteht, einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181, 2. Alternative BGB erteilen. 
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V. 
Aufsichtsrat 

 

 

§ 8 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Ersatzmitglieder 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden. 

 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 

die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, 

gewählt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die 

Amtsdauer eines Aufsichtsratsmitgliedes endet jedoch spätestens sechs Jahre nach 

seiner Bestellung. Die Hauptversammlung kann für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder 

eine kürzere Amtszeit bestimmen. 

 

(3) Ergänzungswahlen für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder erfolgen für die 

restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Zuwahlen zum 

Aufsichtsrat infolge einer satzungsgemäßen Erhöhung der Zahl seiner Mitglieder 

erfolgen für die Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder. 

 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt jederzeit mit 

einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und 

mit gleichzeitiger Benachrichtigung des Vorsitzenden oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen. 

 

(5) Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
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§ 9 
Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender 

 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu 

wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine 

Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser 

Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

 

 

§ 10 
Einberufung 

 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist 

von vierzehn Tagen schriftlich oder in Textform per Brief, E-Mail oder Telefax einberufen. 

In der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In 

dringenden Fällen kann der Aufsichtsratsvorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, 

fernmündlich, per E-Mail oder auf einem anderen geeigneten elektronischen Weg 

einberufen.  

 

(2) Beschlüsse sollen nur zu solchen Tagesordnungspunkten gefasst werden, die 

rechtzeitig angekündigt worden sind. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht rechtzeitig 

angekündigt worden, so darf darüber nur beschlossen werden, wenn kein Mitglied 

widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, 

binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der 

Beschlussfassung zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn die 

abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen haben. 
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§ 11 
Beschlussfassung, Willenserklärungen des Aufsichtsrats 

 

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Der 

Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß 

geladen und mindestens die Hälfte der Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder, an 

der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der 

Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Aufsichtsratsmitglieder können 

auf Anordnung des Vorsitzenden per Video-Konferenz oder mittels elektronischer 

Medien, die es den Aufsichtsratsmitgliedern ermöglichen, sich gegenseitig zu sehen und 

zu hören, teilnehmen; Aufsichtsratsmitglieder, die mittels eines dieser 

Kommunikationsmittel teilnehmen, gelten als anwesend. 

 

(2) Außerhalb von Aufsichtsratssitzungen können Beschlüsse schriftlich, per Telefax, per E-

Mail, per Telefon oder mittels elektronischer oder durch eine Kombination der 

vorgenannten Kommunikationsmittel gefasst werden, wenn der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats dies anordnet und kein Mitglied widerspricht. Ein Beschluss des 

Aufsichtsrats kann ferner auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch im 

Wege einer kombinierten Beschlussfassung herbeigeführt werden, bei der ein Teil der 

Stimmen in der Sitzung und ein Teil der Stimmen mittels der vorgenannten 

Kommunikationsmittel abgegeben wird, wenn kein Mitglied widerspricht. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sämtliche Beschlüsse, die außerhalb von Sitzungen 

gefasst werden, in einem schriftlichen Protokoll festzustellen. 

 

(3) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. 

Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 

(4) Der Vorsitzende - bei Verhinderung des Vorsitzenden, der Stellvertreter - ist ermächtigt, 

im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats 

erforderlichen Willenserklärungen abzugeben, sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat 

entgegenzunehmen. 
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§ 12 
Änderungen der Satzungsfassung 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung 

betreffen. 

 

 

§ 13 
Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

 

(1) Die folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des 

Aufsichtsrats:  

 

a) Die Aufstellung der Unternehmensplanung (Jahresbudget);  

 

b) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie von Beteiligungen an 

Unternehmen einschließlich beteiligungsähnlicher Kooperationen, soweit dieser 

Vorgang von erheblicher Bedeutung für die Gesellschaft ist;  

 

c) Errichtung und Auflösung von Beteiligungsgesellschaften, Begründung und 

Auflösung von Standorten, Aufnahme oder Einstellung von Geschäftsfeldern, 

soweit dieser Vorgang von erheblicher Bedeutung für die Gesellschaft ist;  

 

d) Übernahme von Bürgschaften, Schuldversprechen und Garantien außerhalb der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus jederzeit in der Geschäftsordnung für den 

Vorstand oder durch Beschluss weitere Arten von Geschäften und Maßnahmen von 

seiner Zustimmung abhängig machen. 
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§ 14 
Vergütung 

 

(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine von der Hauptversammlung zu bewilligende 

Vergütung. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stellvertreter kann die 

Hauptversammlung jeweils eine höhere Vergütung beschließen. Die Hauptversammlung 

kann ferner für die Tätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern in Ausschüssen eine 

gesonderte Vergütung bewilligen. Die Vergütung ist jeweils nach Ablauf eines 

Geschäftsjahres zahlbar.  

 

(2) Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahrs dem 

Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft 

ein Zwölftel der Vergütung. Das gilt entsprechend für eine etwaige Vergütung für eine 

Tätigkeit in einem Ausschuss des Aufsichtsrats.  

 

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf eine 

ihnen bewilligte Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

 

(4) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten die Mitglieder des Aufsichtsrats gegen zivil- und 

strafrechtliche Inanspruchnahme einschließlich jeweils der Kosten der 

Rechtsverteidigung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Mandate versichern 

und eine entsprechende Rechtsschutz- und Vermögensschadens-

Haftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung) abschließen. 
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VI. 
Hauptversammlung 

 

 

§ 15 
Einberufung der Hauptversammlung 

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in Frankfurt am Main oder in 

einer Großstadt in Baden-Württemberg mit mindestens 150.000 Einwohnern statt. 

 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgesehenen 

Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen; das auf dem Gesetz beruhende Recht anderer 

Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt. 

 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf 

sich die Aktionäre anzumelden haben, einzuberufen. Dabei werden der Tag der 

Versammlung und der Tag der Einberufung nicht mitgerechnet. 

 

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die 

Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tage vor der Versammlung 

zugehen. 

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts ist nachzuweisen. Als Nachweis reicht eine in Textform in deutscher oder 

englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Letztintermediärs aus. Der Nachweis 

hat sich auf den 21. Tag vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der 

Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag vor der Versammlung zugehen. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises weitere 

Nachweise zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht in gehöriger Form erbracht, kann 

der Aktionär von der Gesellschaft zurückgewiesen werden. 

 

(5) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Ton und / oder Bild 

übertragen werden, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies im Einzelfall beschließen und 
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mit der Einberufung bekannt machen. 

 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Mitglieder 

des Aufsichtsrats können an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 

Tonübertragung in den Fällen teilnehmen, in denen sie sich am Tag der 

Hauptversammlung aus wichtigem Grund oder aufgrund ihres Wohnsitzes oder 

gewöhnlichen Aufenthalts im außereuropäischen Ausland aufhalten. Die Entscheidung, 

in welcher Weise eine Bild- und Tonübertragung erfolgt, trifft der Vorstand. 

 

(7) Der Vorstand kann weiterhin vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche Rechte 

oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 

ausüben können. Der Vorstand kann die Einzelheiten zum Umfang und zum 

Teilnahmeverfahren sowie der Rechtsausübung festlegen. Die Einzelheiten werden in der 

Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 

 

§ 16 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle 

seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Vorsitzende durch die 

Hauptversammlung gewählt. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände 

der Tagesordnung sowie Art und Form der Abstimmung. Der Vorsitzende ist ermächtigt, 

das Frage- und Rederecht für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 

Tagesordnungspunkte oder / und für einzelne Redner angemessen zu beschränken. 
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§ 17 
Stimmrecht 

 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte 

ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).  

Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, 

der in schriftlicher Form zu erbringen ist. § 135 AktG bleibt unberührt. 

 

(2) Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des 

Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht schriftlich, per (Computer-)Fax oder 

elektronisch auf eine von der Gesellschaft näher zu bestimmende Weise erteilt werden. 

Die Wahrnehmung der Vollmacht ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung 

zugrunde liegt. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen 

mit der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsblättern bekannt gemacht. 

 

(3) Das Stimmrecht entsteht mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

 

 

§ 18 
Beschlussfassung in der Hauptversammlung 

 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas Anderes 

vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch das 

Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des 

vertretenen Grundkapitals. 

 

(2) Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt. 
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§ 19 
Rechnungslegung, Gewinnbeteiligung junger Aktien 

 

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich nach ihrer 

Aufstellung zusammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns dem 

Aufsichtsrat zu Händen des Aufsichtsratsvorsitzenden vorzulegen. Entsprechendes gilt 

für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht. 

 

(2) Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag. Der Abschlussprüfer 

legt den Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vor; vor der Zuleitung hat der Prüfer dem 

Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Aufsichtsrat hat den 

Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstands zur 

Gewinnverwendung, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und 

der Hauptversammlung über das Ergebnis schriftlich zu berichten. 

 

(3) Der Jahresabschluss ist festgestellt, sobald ihn der Aufsichtsrat gebilligt hat, es sei denn, 

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung der Hauptversammlung zu 

überlassen. Hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss nicht gebilligt, so entscheidet 

die Hauptversammlung über die Billigung. 

 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung junger Aktien abweichend von 

§ 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. 


	I. Allgemeine Bestimmungen
	II. Grundkapital und Aktien
	III. Leitungsstruktur der Gesellschaft
	IV. Vorstand
	V. Aufsichtsrat
	VI. Hauptversammlung

